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Beitragsordnung 
der Studierendenschaft der 

HafenCity Universität Hamburg (HCU)
Vom 25 . Januar 2018

Das Präsidium der HafenCity Universität Hamburg hat 
am 25 . Januar 2018 gemäß § 104 Absatz 2 Satz 1 des Ham-
burgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18 . Juli 2001 
(HmbGVBl . S 171), zuletzt geändert am 28 . November 2017 
(HmbGVBl . S . 365), die vom Studierendenparlament der 
HCU auf Grund von § 104 Absatz 2 Satz 1 HmbHG am 
24 . Januar 2018 beschlossene Beitragsordnung der Studie-
rendenschaft der HafenCity Universität Hamburg (HCU)
in der nachstehenden Fassung genehmigt .

§ 1

Beitragspflicht

(1) Die Studierendenschaft der HafenCity Universität
Hamburg erhebt zur Erfüllung ihrer Aufgaben in jedem 
Semester von allen eingeschriebenen Studierenden einen 
Beitrag gemäß § 104 des Hamburgischen Hochschulgeset-
zes . Dazu gehören insbesondere auch Mittel zur Finanzie-
rung eines Beförderungsvertrages, aus dem der Gesamtheit 
der Studierenden der HafenCity Universität Hamburg ein 
wirtschaftlicher Vorteil erwächst .

(2) Beitragspflichtig sind auch beurlaubte Studierende .

(3) Von der Beitragspflicht sind Studierende befreit, die
nach Ablauf des jeweiligen Semesters rückwirkend imma-
trikuliert werden .

§ 2

Fälligkeit und Entrichtung des Beitrages

(1) Der Beitrag wird jeweils bei der Einschreibung,
Rückmeldung oder Beurlaubung fällig .

(2) Der Beitrag ist an die für die HCU zuständige Kasse
zu entrichten . Diese weist den für die Zwecke der studen-
tischen Selbstverwaltung zu entrichtenden Beitragsanteil 
dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), den Bei-
tragsanteil für das Semesterticket dem Hamburger Ver-
kehrsverbund (HVV) und den Beitragsanteil des Semester-
ticket-Härtefonds einem Sonderkonto des Studierenden-
werks zu .

§ 3

Beitragshöhe

Im Sommersemester 2018 und im Wintersemester 
2018/2019 beträgt der Beitrag 195,00 Euro pro Semester . 
Dieser Beitrag setzt sich aus drei Teilbeträgen zusammen, 
die wie folgt zu verwenden sind:

1 . 14,00 Euro für die Zwecke der studentischen Selbstver-
waltung,
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2 . 175,50 Euro für das Semesterticket,

3 . 5,50 Euro für den Härtefonds .

§ 4

Härtefonds

Auf Antrag kann der auf das Semesterticket entfallende 
Beitragsanteil aus dem Härtefonds in den Fällen zurücker-
stattet werden, in denen die Vorteile des Semestertickets aus 
gesundheitlichen, räumlichen oder sozialen Gründen nicht 
in Anspruch genommen werden können . Die näheren Ein-
zelheiten regeln die Richtlinien der Studierendenschaft der 
HCU für den Semesterticket-Härtefonds in der jeweils gül-
tigen Fassung .

§ 5

Aufsicht

Die Aufsicht über die Verwendung der Beiträge haben 
die satzungsgemäßen Organe der Studierendenschaft ge -
mäß der Wirtschaftsordnung der Studierendenschaft der 
HCU Hamburg in der jeweils gültigen Fassung .

§ 6
Inkrafttreten

Diese Beitragsordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtlichen Anzeiger der Stadt Hamburg in 
Kraft .

Hamburg, den 25 . Januar 2018

HafenCity Universität Hamburg
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